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Vollzug des Baugesetzbuches – BauGB – in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
August 2007 (GVBl. S. 588), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 
286) geändert worden ist 
 
Bekanntmachung 
 
Das Landratsamt Bamberg hat mit Bescheid vom 3. August 2021, Az. 20201363, der Verwaltungsgemein-
schaft Lisberg, Am Schloss 6, 96170 Lisberg, einen Bauantrag für den „Neubau der Kläranlage unter Einbe-
ziehung der nutzbaren Altanlage“ auf dem Grundstück Flur-Nr. 310/3 der Gemarkung Lisberg erteilt. 

 
Diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt, da mehr als 20 Beteiligte zu benachrichtigen sind, die Zustellung 
des Baugenehmigungsbescheides an die Eigentümer der betroffenen Nachbargrundstücke gemäß Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 
6 BayBO). 
 
Die Genehmigungsunterlagen für diese Baumaßnahme können beim Landratsamt Bamberg, Ludwigstr. 23, 
Zimmer 233, 96052 Bamberg, und bei der Gemeinde Lisberg, Am Schloss 6, 96170 Lisberg, zu den jeweils 
üblichen Dienstzeiten eingesehen werden.  
 
Rechtsbehel fsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
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Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
(AGVwGOÄndG) vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 
AGVwGO). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfache E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
Bamberg, 5. August 2021 
 

Landratsamt Bamberg 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Haushaltssatzung des Schulverbandes Burgwindheim für das Haushaltsjahr 2021 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Burgwindheim  hat am 27. Mai 2021 die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.  
 
Von der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Bamberg vom  Nr. 11.1 - 941.3 Kennt-
nis genommen. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und wird nachstehend gemäß Art. 24 Abs. 
1 Satz 2 KommZG amtlich bekannt gemacht.  
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amts-
blatt des Landkreises Bamberg bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im 
Verwaltungsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft  
Ebrach, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zugänglich gemacht.  

 
Haushaltssatzung des Schulverbandes Burgwindheim 

– Landkreis Bamberg – für das Haushaltsjahr 2021 
 

Aufgrund des Art. 9 Abs. 7 und 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im  
 
Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  166.365,00 EUR 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     52.395,00 EUR 
ab. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 
Verwaltungsumlage 
 

Umlegen nach der Schülerzahl: 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt wird auf 118.420,00 EUR festgesetzt. 
 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt. 
 
Die Verbandsschule wurde bis zum 1. Oktober 2020 von insgesamt 60 Verbandsschülern (ohne Gastschü-
ler) besucht. 
 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 1.973,6667 EUR. 
 
Investitionsumlage 
 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 20.000,00 EUR festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Burgwindheim, 9. Juli 2021 
 

Schulverband Burgwindheim 
Polenz 

Schulverbandsvorsitzender 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schederndorfer Gruppe 
für das Haushaltsjahr 2021 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schederndorfer Gruppe hat am 
29. Juni 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.  
 
Von der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Bamberg vom 16. August 2021 Nr. 
11.1 – 941.3 Kenntnis genommen. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und wird nachstehend 
gemäß Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG amtlich bekannt gemacht. 
 

Der Haushaltsplan samt ihren Anlagen wird nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreises Bamberg bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schederndorfer Gruppe, Gräfenhäusling 23, 
96196 Wattendorf, während der allgemeinen Dienststunden, öffentlich zugänglich gemacht. 
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schederndorfer Gruppe 

(Landkreis Bamberg) 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund der Verbandssatzung und Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO erläßt der Zweckverband folgende 
Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
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im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     35.920,00 € 
 
und  
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       9.310,00 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1) Betriebskostenumlage 
Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 

 
(2) Investitionsumlage  

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 5.900,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
Wattendorf, 24 August 2021 
 

Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Schederndorfer Gruppe 

Schmitt 
Verbandsvorsitzender 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

Landratsamt 
Johann Kalb 

Landrat 
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